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In der europäischen Raumentwicklungspolitik stimmen die für 

die Raumentwicklung zuständigen Ministerinnen und Minister 

der EU-Mitgliedstaaten raumbedeutsame Entscheidungen 

untereinander und mit der Europäischen Kommission ab. Sie 

vereinbaren strategische Papiere, kooperieren mit Fachpolitiken, 

werden unterstützt durch Forschung und setzen Elemente ihrer 

Politik in europäischen Kooperationsprogrammen um. 
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1 Begriff und Abgrenzung: Was ist europäische 

In der europäischen Raumentwicklungspolitik arbeiten die für die ▷  Raumentwicklung zustän-
digen Ministerinnen und Minister der EU-Mitgliedstaaten zusammen und stimmen raumbedeut-
same Entscheidungen untereinander und mit der Europäischen Kommission ab. Dies geschieht 
sowohl in einer vertikalen Perspektive der Politikformulierung und Koordinierung zwischen der 
Europäischen Union (▷ Europäische Union) und den EU-Mitgliedstaaten sowie den europäischen 
Städten und Regionen als auch im horizontalen Dialog zwischen Raumentwicklungspolitik und 
raumwirksamen Fachpolitiken. Ziel der europäischen Raumentwicklungspolitik ist damit die 
vertikale und horizontale Abstimmung europäischer, nationaler und regionaler bzw. lokaler Poli-
tikfelder mit dem Ziel der Herstellung kohärenter Wirkungen auf das europäische Territorium.

Die wesentliche EU-rechtliche Grundlage der europäischen Raumentwicklungspolitik, wie 
europäischer Politik insgesamt, ist der EU-Vertrag bzw. der Vertrag über die Funktionsweise der 
Europäischen Union. In der aktuell gültigen, Ende 2009 in Kraft getretenen Fassung des EU-Ver-
trags (Vertrag von Lissabon; vgl. Europäisches Parlament 2010) finden die politischen Diskussio-
nen und intergouvernementalen Aktivitäten der vorangegangenen zwei Jahrzehnte über die 
Notwendigkeit einer europäischen Raumentwicklungspolitik insofern Niederschlag, als dass der 
territoriale Zusammenhalt – neben dem wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt – als neues 
allgemeines Ziel der Europäischen Union in den Vertrag aufgenommen wurde. Die Verfolgung des 
Ziels der weiteren Stärkung des territorialen Zusammenhalts im europäischen Raum liegt nun, 
vertraglich geregelt, in der gemeinsamen Verantwortung von Europäischer Kommission und 
EU-Mitgliedstaaten und unterliegt damit – im rechtlichen Jargon der EU-Verträge – einer geteilten 
Zuständigkeit (▷ Territoriale Kohäsion).

Die europäische Raumentwicklungspolitik findet damit sowohl innerhalb der EU und nach 
deren operativen und rechtlichen Modi operandi (gemeinschaftlich) als auch auf der Basis bi- und 
multilateraler Übereinkünfte zwischen den Mitgliedstaaten (intergouvernemental) statt.

der Raumentwicklung

Die europäische Raumentwicklungspolitik hat sich zunächst im Rahmen des Europarates, seit 
etwa 1990 zunehmend auch im EU-Kontext kontinuierlich entwickelt und dabei im steten Wech-
selspiel mit europäischen Herausforderungen, Politiken und Programmen neue Schwerpunkte 
gesetzt. 

2.1 Raumordnungscharta des Europarates

Die europäische Raumentwicklungspolitik innerhalb der Europäischen Union entstand vor etwa 
25 Jahren, als Ende der 1980er Jahre zunächst die Europäische Kommission, dann verstärkt auch 
die EU-Mitgliedstaaten die Notwendigkeit einer besseren Verzahnung raumbedeutsamer Politi-
ken und Programme erkannten. Zuvor spielte europäische Raumentwicklungspolitik im Rahmen 
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der EU keine institutionalisierte Rolle. Allerdings hat sich die Europäische Raumordnungsminis-
terkonferenz (EMKRO bzw. CEMAT) im Rahmen des Europarats bereits seit 1970, und damit lange 
vor der Europäischen Union, mit Fragen der europäischen Raumentwicklungspolitik beschäftigt 
und dabei Themen behandelt und Beschlüsse gefasst, die teilweise auch heute noch als wichti-
ge, zu vollendende Aufgaben der europäischen Integration auf der Tagesordnung stehen (zum 
Beispiel die Schaffung einheitlicher, vergleichbarer Informationsgrundlagen durch den Aufbau 
einer Europäischen Raumbeobachtung). Ein wichtiger Meilenstein dieser Arbeit war die Verab-
schiedung der Europäischen Raumordnungscharta von Torremolinos im Jahr 1983 (CEMAT 1983). 
Die Zusammenarbeit im Rahmen des Europarates (mit seinen derzeit 47 europäischen Mitglied-
staaten, darunter die 28 EU-Mitgliedstaaten) und der CEMAT besteht fort, aber der Schwerpunkt 
der raumentwicklungspolitischen Zusammenarbeit hat sich – nicht zuletzt auch bedingt durch 
die EU-Osterweiterung – deutlich in Richtung Europäische Union verlagert.

2.2 EUREK: Politische Grundlagen der europäischen 
Raumentwicklungspolitik

Das wichtigste europäische Projekt der 1990er Jahre auf dem Gebiet der europäischen Raument-
wicklungspolitik war die gemeinsame Erarbeitung des Europäischen Raumentwicklungskon-
zeptes (EUREK) (vgl. Europäische Kommission 1999). In diesem Erarbeitungsprozess wurden die 
politischen Grundlagen der europäischen Raumentwicklungspolitik geklärt, und die – damals 
noch 15 – Mitgliedstaaten der Europäischen Union verständigten sich auf einen im Wesentlichen 
intergouvernemental basierten Politikansatz.

Das EUREK knüpft an das Ziel des EU-Vertrags (damals gültig: der EU-Vertrag von Amsterdam) 
an, eine ausgewogene und nachhaltige Entwicklung der Europäischen Union herbeizuführen, und 
interpretiert dieses Ziel aus der Sicht der Raumentwicklung. Aus dieser räumlichen Sicht geht 
es insbesondere darum, die unterschiedlichen Ansprüche an den ▷ Raum (wirtschaftlich, sozial, 
ökologisch, kulturell) miteinander in Einklang zu bringen und zu einer nachhaltigen und großräu-
mig ausgewogenen Raumentwicklung beizutragen. Dass hier Handlungsbedarf besteht, belegt 
das EUREK mit umfangreichen Analysen zu den wirtschaftlichen Ungleichgewichten und räumli-
chen Disparitäten, der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit, insbesondere der Jugendarbeitslosig-
keit in einigen Regionen Europas, den Umweltproblemen und dem Druck auf das natürliche und 
kulturelle Erbe Europas. Als Sinnbild der wirtschaftlichen Ungleichgewichte in Europa definiert 
das EUREK das europäische Pentagon, jenes durch die Metropolräume London, Paris, Mailand, 
München und Hamburg als Eckpunkte gebildeten Fünfecks, innerhalb dessen auf einer Fläche 
von 20 % der (damaligen) EU 50 % des wirtschaftlichen Outputs erzeugt werden (vgl. Schön 2000).

Diesen räumlichen Ungleichgewichten setzt das EUREK das Bild einer nachhaltigen, räumlich 
ausgewogenen, polyzentrischen europäischen Raumentwicklung entgegen (▷  Nachhaltigkeit;  
▷ Disparitäten, räumliche; ▷ Polyzentralität). Das EUREK ist aber nicht nur eine politische Absichts-
erklärung. Vielmehr thematisiert es auch zum einen die Notwendigkeit, die Wissensbasis über 
Struktur und Entwicklung des europäischen Raumes deutlich zu verbessern, zum anderen wer-
den bereits im Entstehungsprozess des EUREK gemeinschaftliche Programme zur Umsetzung der 
Ziele des EUREK initiiert. Aus Ersterem resultiert das Forschungsprogramm ESPON, aus Letzterem 
das Kooperationsprogramm Interreg.
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2.3 TAEU: Die Territoriale Agenda der Europäischen Union

Der EU-Vertrag von Lissabon trat formal Ende 2009 in Kraft, sein Inhalt war allerdings bereits 
im Jahre 2007 fixiert und beschlossen. Zwar enthält der Vertrag von Lissabon nichts wesentlich 
Neues mit Blick auf die europäische Raumentwicklungspolitik als solche. Aber er führt ein neues 
allgemeines Ziel der Europäischen Union ein, das gemeinschaftliche Ziel, den territorialen Zu-
sammenhalt in Europa zu stärken. Die Komponente des territorialen Zusammenhalts tritt damit 
gleichberechtigt neben das Ziel der Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts. 
Damit wird auch deutlich, dass alle EU-Politiken, und in besonderer Weise auch die europäische 
Raumentwicklungspolitik, auf dieses neue Ziel der Stärkung des territorialen Zusammenhalts in 
Europa verpflichtet sind und dass bei der Verfolgung dieses Ziels die Europäische Kommission 
eine neue Rolle und vertragliche Grundlage erhält.

In ihrem Rechtsgutachten zur Europäischen Politik des territorialen Zusammenhalts ent- 
wickeln Battis und Kersten den Begriff und das Konzept des territorialen Zusammenhalts in drei 
Dimensionen: „Die erste Dimension des territorialen Zusammenhalts ist auf den territorialen 
Ausgleich von Entwicklungsunterschieden gerichtet. […] Die zweite Dimension des territorialen 
Zusammenhalts fordert die territoriale Integration aller raumbedeutsamen Fachpolitiken im 
europäischen Mehrebenensystem. […] Die dritte Dimension des territorialen Zusammenhalts 
zielt auf territoriale Governance, also die Vernetzung aller europäischen Raumakteure“ (Battis/
Kersten 2008: 60).

Die Notwendigkeit, angesichts des neuen EU-Vertrags das rechtliche und politische Verhält-
nis zwischen (überwiegend mitgliedstaatlicher) europäischer Raumentwicklungspolitik und der 
neuen geteilten Kompetenz hinsichtlich der Stärkung des territorialen Zusammenhalts in Europa 
zu klären, war für die europäischen Raumentwicklungsminister im Jahre 2007 eine wesent liche 
Triebkraft, auf der Basis des EUREK eine Territoriale Agenda der Europäischen Union zu verab-
schieden (vgl. BMUB 2007). Des Weiteren sollte dem Strategiedokument EUREK eine stärker hand-
lungsorientierte Agenda zur Seite gestellt werden. Hinzu kam die Motivation, nach dem Beitritt 
von zehn (2004) plus zwei (2007) mittel- und osteuropäischen Staaten das noch von 15 Mitglied-
staaten verabschiedete EUREK auf eine breitere Legitimationsbasis der somit 27 EU-Mitglied-
staaten zu stellen.

2.4 TA 2020: Umsetzung der Europa-2020-Strategie  
im europäischen Raum

Nach der Revision und Neuauflage der sogenannten Lissabon-Strategie durch die Wachstums- 
und Entwicklungsstrategie Europa  2020 stellten sich im Jahr 2011 die europäischen Raument-
wicklungsminister die Frage, wie sich die Wachstumsziele der Strategie Europa  2020 mit den 
ausgleichsorientierten Zielen des territorialen Zusammenhalts verbinden lassen und welchen 
Beitrag hierzu die europäische Raumentwicklungspolitik leisten kann. Diese Diskussionen mün-
deten, wie grundsätzlich bereits im Jahr 2007 vereinbart, in eine Revision und Fortschreibung 
der Territorialen Agenda (TAEU) und führten im Jahr 2011 zur Verabschiedung der Territorialen 
Agenda 2020 (TA 2020) unter ungarischer EU-Ratspräsidentschaft (vgl. Informeller Ministerrat für 
Raumordnung 2011). 
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Wie schon die TAEU, so basiert auch die TA 2020 auf einem analytischen Expertenbericht 
„Territoriale Ausgangslage und Perspektiven der Europäischen Union“ (Informeller Ministerrat 
für Raumordnung 2011: 2). Die TA 2020 verfolgt das Ziel, den territorialen Zusammenhalt in Eu-
ropa zu fördern, „die territoriale Dimension […] in verschiedene Politikbereiche zu integrieren 
und die Umsetzung der Europa-2020-Strategie im Einklang mit den Grundsätzen des territorialen 
Zusammenhalts zu gewährleisten. […] Wir sind der Auffassung, dass die in der Strategie ‚Europa 
2020‘ formulierten Ziele der EU für ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum nur 
erreicht werden können, wenn die territoriale Dimension der Strategie berücksichtigt wird“ (In-
formeller Ministerrat für Raumordnung 2011: 2). Zur weiteren Spezifizierung der Ziele benennt die 
TA 2020 „sechs territoriale Prioritäten für die EU, die zur erfolgreichen Umsetzung der Strategie 
‚Europa 2020‘ beitragen können“ (Informeller Ministerrat für Raumordnung 2011: 7 ff.):

1) Förderung einer polyzentrischen und ausgewogenen Raumentwicklung

2) Förderung der integrierten Entwicklung in Städten, ländlichen Gebieten und Sonderregionen

3) Territoriale Integration in grenzüberschreitenden und transnationalen funktionalen Regionen

4) Gewährleistung der globalen Wettbewerbsfähigkeit von Regionen durch eine starke lokale 
Wirtschaft

5) Verbesserung der territorialen Anbindung für den Einzelnen, für Gemeinden und Unternehmen

6) Verwaltung und Verknüpfung der Umwelt-, Landschafts- und Kulturgüter von Regionen

Dem Charakter einer politischen Agenda entsprechend werden die Gestaltungs- und Umset-
zungsmechanismen der TA 2020 auf verschiedenen Zuständigkeitsebenen skizziert: EU, trans-
national und national. Zu den wichtigsten Instrumenten gehören Monitoring und Forschung 
(ESPON) (▷  Raumbeobachtung), Zusammenarbeit regionaler Akteure (Interreg, Makroregionen) 
(▷ Kooperation, transnationale), integrierte räumliche Folgenabschätzungen (▷ Raumbedeutsam-
keit) und Zusammenarbeit mit Fachpolitiken (▷ Fachplanungen, raumwirksame), Erprobung neuer 
Rechtsformen (Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit – EVTZ), integrierte mari-
time Raumplanung (▷  Maritime Raumordnung) (vgl. Schön/Selke 2007). Zur Unterstützung und 
ständigen Begleitung der Umsetzung wurde ein Netzwerk nationaler Kontaktstellen (Network of 
Territorial Cohesion Contact Points – NTCCP) gegründet. 

3 Instrumente der europäischen Raumentwicklungspolitik

Das Forschungsnetzwerk zur Beobachtung der europäischen Raumentwicklung –  European 
Spatial Planning Observation Network, kurz ESPON – geht auf eine Initiative der europäischen 
Minister für Raumentwicklung zurück, die ihre Ursprünge bereits im Ministertreffen von Leipzig 
1994 hat, und steht in engem Zusammenhang mit der mitgliedstaatlich getragenen europäischen 
Raumentwicklungspolitik und der gemeinsamen Erarbeitung des Europäischen Raumentwick-
lungskonzepts EUREK. In diesem Prozess wurde früh klar, dass eine auf Zusammenarbeit beru-
hende europäische Raumentwicklungspolitik durch eine entsprechende Forschungsinfrastruktur 
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(▷ Raumwissenschaften) unterstützt werden muss. „Mitgliedstaatliche Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Raumordnungspolitik setzt nach Auffassung der Ministerinnen und Minister voraus, 
dass auch die politikberatenden raumwissenschaftlichen Forschungsinstitute in Europa enger 
zusammenarbeiten. Gestützt auf eine Vorlage der deutschen Präsidentschaft empfahlen sie den 
Aufbau eines europäischen Netzwerkes der entsprechenden Forschungseinrichtungen in Form 
eines europäischen Observatoriums“ (BMBau 1994: 1, Punkt 4).

In seiner jetzigen Form existiert ESPON seit dem Jahr 2002. Das aktuelle Programm ESPON 
2020 baut auf den beiden vorangegangenen Programmen ESPON 2006 und ESPON 2013 auf und 
hat eine Laufzeit von 2014 bis 2020. ESPON 2020 soll das bislang aufgebaute Europäische Raum-
beobachtungsnetzwerk („European Territorial Observatory Network“) weiterentwickeln und ge-
samteuropäisches, vergleichbares, systematisches und verlässliches Wissen zur Verfügung stellen 
und diesem zur politischen Anwendung verhelfen.

Das Programm ESPON 2020 hat ein Gesamtbudget in Höhe von 48,6  Mio. Euro, wovon 
41,3  Mio. Euro aus dem europäischen Regionalentwicklungsfonds (EFRE) bereitgestellt werden 
(▷ Europäische Regionalpolitik). Es umfasst die 28 EU-Mitgliedstaaten sowie die Nachbarstaaten 
Norwegen, Schweiz, Island und Liechtenstein. Im Mittelpunkt von ESPON stehen europaweite For-
schungsprojekte, die von transnationalen Forschungsteams durchgeführt werden. ESPON ist in 
der Rechtsform eines Europäischen Verbunds für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) organisiert.

Auf der Grundlage von regionalstatistischen Analysen und Informationen über die Raument-
wicklung in der Europäischen Union werden die Europäische Kommission und die Regierungen 
der Mitgliedstaaten politisch beraten. Ergänzt wird dieser europaweite, flächendeckende Ansatz 
durch gezielte Anwendungen und Vertiefungen („targeted analyses“) von Ergebnissen und Metho-
den in ausgewählten Modellregionen. Die Verknüpfung von Politik und Wissenschaft sowie von 
europäischer und nationaler Ebene wird unterstützt durch ein Netzwerk nationaler Kontaktstel-
len (ESPON Contact Points). Für Deutschland ist das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung nationale ESPON-Kontaktstelle.

Auch die „Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ (ETZ), bisher vor allem unter dem Kürzel 
Inter reg bekannt, ist Teil der Struktur- und Investitionspolitik der Europäischen Union. Seit mehr 
als 20 Jahren werden damit grenzüberschreitende Kooperationen zwischen Regionen und Städ-
ten auf drei verschiedenen Maßstabsebenen unterstützt: 

• Interreg A (grenzübergreifende Zusammenarbeit): Weiterentwicklung der wirtschaft-
lichen und sozialen Zusammenarbeit in benachbarten Grenzregionen (▷  Kooperation, 
grenzüberschreitende)

• Interreg B (transnationale Zusammenarbeit): Zusammenarbeit zwischen nationalen, regiona-
len und kommunalen Partnern in transnationalen Kooperationsräumen, um die territoriale 
Integration dieser Räume zu erhöhen

• Interreg C (interregionale Zusammenarbeit): Kooperationsnetze und Erfahrungsaustausch, 
um die Wirksamkeit bestehender Instrumente für Regionalentwicklung und Kohäsion zu 
verbessern
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Für das aktuelle ETZ-Programm (Interreg V) stehen europäische Mittel aus dem europäischen 
Regionalentwicklungsfonds (EFRE) in Höhe von insgesamt ca. 10  Mrd. Euro für die Programm-
periode 2014 bis 2020 bereit. Davon entfallen 6,6  Mrd. Euro auf die 60  Programmräume der 
Ausrichtung Interreg A, 2,1 Mrd. Euro auf die 15 Programmräume der Ausrichtung Interreg B und 
0,5 Mrd. Euro auf die 4 Programme der Ausrichtung Interreg C (Interreg Europe, Urbact, Interact, 
ESPON) sowie 0,9 Mrd. Euro auf die Nachbarschaftsprogramme (IPA und ENI).

Von besonderer Bedeutung für die europäische Raumentwicklungspolitik ist das Inter-
reg-B-Programm zur Unterstützung der transnationalen Zusammenarbeit. Deutschland ist an 
sechs Interreg-B-Programmen beteiligt. In fünf dieser Programme – im Alpenraum, in Mittel-
europa, im Nordseeraum, in Nordwesteuropa und im Ostseeraum – kann die aktuelle Zusammen-
arbeit an die Erfahrungen und Ergebnisse aus den vergangenen Förderperioden anknüpfen; mit 
dem neuen Programm für den Donauraum soll auch die entsprechende makroregionale Strategie 
unterstützt werden.

Die Erarbeitung und Umsetzung von makroregionalen Strategien für den Ostsee- und den 
Donau raum von 2009 bzw. 2011 sind neuartige Politikansätze auf europäischer Ebene. Zwischen-
zeitlich haben die Staats- und Regierungschefs der EU die Erarbeitung von zwei weiteren Strategi-
en, für die Adria und das Ionische Meer sowie für den Alpenraum, beschlossen. Die Zusammenar-
beit in solchen größeren staatenübergreifenden Teilräumen, sogenannten Makroregionen, schafft 
Möglichkeiten, um zentrale Ansätze und Strategien, z. B. die Strategie Europa 2020, stärker in den 
Regionen zu verankern. Andererseits eröffnen sich für die Umsetzung von EU-Politiken neue Mög-
lichkeiten, um spezifische regionale Charakteristika, Potenziale und Herausforderungen besser 
zu berücksichtigen. Damit wird dem Gedanken des sogenannten ortsbezogenen Politikansatzes 
(place-based approach) (vgl. Barca 2009) und der Territorialen Agenda 2020 Rechnung getragen. 
Für beide Makrostrategien stellen die transnationalen Interreg-Programme für den Ostsee- und 
den Donauraum einen wichtigen Bezugspunkt dar.

Die Ostseestrategie bezieht acht Staaten der Europäischen Union mit ca. 85  Millionen Ein-
wohnern ein. Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit Nachbarstaaten wie Norwegen und 
Russland. Zu den zentralen Anliegen der Strategie gehören die Förderung von Wirtschaft, Inno-
vationen, Umweltschutz (vor allem der Wasserressourcen der Ostsee), Verkehrsverbindungen, 
Tourismus und Kultur. Auch das langfristige Konzept der Raumordnungsminister (VASAB-Koope-
ration) von 2009 wird in engem Bezug zur Ostseestrategie umgesetzt.

Die Donaustrategie umfasst Gebiete von elf Staaten sowohl der EU als auch von Nachbar-
staaten mit rund 100 Millionen Einwohnern. Zu den größten Herausforderungen im Aktionsplan 
gehören die intensivere Nutzung der Donau für Transportzwecke, der Schutz und die nachhalti-
ge Nutzung des Donaubeckens als ökologischer Korridor, der Schutz vor Hochwasser und Dürre 
sowie die Verringerung der industriellen Verschmutzung, eine zuverlässige und kosteneffiziente 
Energieversorgung und höhere Energieeffizienz sowie eine Verringerung der großen sozialen und 
wirtschaftlichen Disparitäten.
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4 Europäische Stadtentwicklungspolitik

Raumentwicklung und Stadtentwicklung sind eng miteinander verzahnt. Der place based 
approach (Barca 2009) kommt besonders in den Städten zum Tragen. Hier fließen die Fachpoliti-
ken der verschiedenen Ebenen zusammen und werden in integrierte kommunale Handlungsstra-
tegien umgesetzt. Parallel zur Raumentwicklung arbeiten daher im Rahmen der EU auch die für  
▷ Stadtentwicklung zuständigen Ministerinnen und Minister regelmäßig zusammen. Ein wichtiger 
Meilenstein dieser Zusammenarbeit war die Verabschiedung der „Leipzig Charta zur nachhalti-
gen europäischen Stadt“ im Jahr 2007 unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft (vgl. Informeller 
Minis terrat zur Stadtentwicklung und zum territorialen Zusammenhalt 2007). In der Leipzig Charta 
verpflichten sich die Ministerinnen und Minister dazu, die darin formulierten Grundsätze und Stra-
tegien in nationale, regionale und lokale Entwicklungspolitiken zu integrieren, das Instrument der 
integrierten Stadtentwicklung voranzubringen sowie eine ausgeglichene räumliche Entwicklung 
auf der Basis eines europäischen polyzentrischen Städtesystems zu fördern (▷ Städtesystem). Die 
Ansätze einer integrierten Stadtentwicklungspolitik sollen stärker genutzt und benachteiligten 
Stadtquartieren besondere Aufmerksamkeit im gesamtstädtischen Kontext gewidmet werden.

Die Leipzig Charta wurde durch vielfältige Programme und Aktionen umgesetzt und fortent-
wickelt. So wurden Internet-Plattformen für den Austausch und das wechselseitige Lernen euro-
päischer Städte, Gemeinden und Stadtregionen geschaffen: Der Referenzrahmen für nachhaltige 
Stadtentwicklung (Reference Framework for European Sustainable Cities – RFSC; www.rfsc.eu) 
soll dazu beitragen, integrierte Stadtentwicklungsansätze in Europa zu verbreiten und allen 
beteiligten Akteuren ein Instrument an die Hand zu geben, womit sie Ziele, Kriterien, Methoden 
und Maßnahmen zur Stadtentwicklung vor dem Hintergrund der Leipzig Charta und einer nach-
haltigen Entwicklung beurteilen können. Im Mittelpunkt steht ein Online-Toolkit, das Städte bei 
der Förderung und Erweiterung ihrer Tätigkeit zur integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung 
unterstützt. Das europäische städtepolitische Wissensnetzwerk (European Urban Knowledge 
Network  – EUKN; www.eukn.eu) unterstützt den Informations- und Erfahrungsaustausch über 
städtische Angelegenheiten in Europa und informiert über Praxisbeispiele, Forschungsarbeiten, 
politische Programme und Berichte aus der europäischen Stadtentwicklung. URBACT (www.
urbact.eu) ist ein Programm der Europäischen Kommission und der Mitgliedstaaten, mit dem der 
Wissens- und Erfahrungsaustausch zur integrierten Stadtentwicklung gefördert werden soll.

Ausgehend von dem Expertenpapier „Städte von morgen“ (vgl. EU 2011) hat die Europäische 
Kommission einen breiten Dialog mit Mitgliedstaaten und Städten initiiert, um die Herausfor-
derungen der europäischen Stadtentwicklung zu identifizieren und gemeinsam in einer Urban 
Agenda for the EU festzuhalten. Diese aktuellen europäischen Prozesse sind eingebettet in die 
globalen Arbeiten an einer New Urban Agenda im Rahmen von UN HABITAT, die auf der UN-Konfe-
renz HABITAT III über Wohnen und nachhaltige Stadtentwicklung im Oktober 2016 in Quito verab-
schiedet worden ist (vgl. BBSR 2017).
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5 Resümee

Seit dem ersten Treffen der europäischen Raumordnungsminister vor mehr als 25 Jahren haben 
sich raumbezogene Ansätze in den europäischen Politiken durchgesetzt. Es ist gelungen, sich auf 
zentrale politische Dokumente (EUREK, TAEU, TA 2020) zu einigen und Programme zur Forschung 
und Umsetzung zu etablieren. Mit der Förderperiode 2007 bis 2013 wurde die Europäische Territo-
riale Zusammenarbeit (ETZ) zu einem eigenständigen Ziel (Ziel 3) der europäischen Strukturpolitik 
aufgewertet. Das europäische Forschungsnetzwerk ESPON, die Programme der transnationalen 
Zusammenarbeit Interreg B sowie der Ansatz makroregionaler Strategien haben räumliche Denk- 
und Handlungsansätze in der EU-Politik verankert. Zunehmend werden räumliche Aspekte auch 
in den Struktur- und Fachpolitiken der EU berücksichtigt. Das dem Gedanken der europäischen 
Raumentwicklungspolitik nahestehende Ziel der Stärkung des territorialen Zusammenhalts in 
Europa ist seit 2009 in den EU-Verträgen (Vertrag von Lissabon) als Leitgedanke enthalten.

Trotz des Europäischen Raumentwicklungskonzeptes existiert allerdings nach wie vor keine 
gemeinsam getragene räumliche Vision für die Entwicklung des europäischen Territoriums der 
Zukunft. Und trotz des Ziel-Dreiklangs des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammen-
halts im Lissabon-Vertrag gibt es zwar Ratsformationen für wirtschaftliche und soziale Belange, 
aber weiterhin keinen formellen Rat für europäische Raumentwicklung bzw. territorialen Zusam-
menhalt. Raumrelevante Politiken werden daher immer noch in anderen Ratsformationen (Rat 
„Allgemeine Angelegenheiten“, Rat für „Wirtschaft und Finanzen“ (Ecofin), Rat „Verkehr, Telekom-
munikation und Energie“ usw.) verhandelt und beschlossen. In diesen Fragen ist die Diskussion 
über die weitere Ausgestaltung der europäischen Raumentwicklung und des territorialen Zusam-
menhaltes in Europa noch nicht abgeschlossen.
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